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Aufnahmegesuch mit Antrag auf Zuweisung an den Ausschuss 
für Komplementär- oder Schulmedizin 

ein Neuüberprüfungsgesuch 
eingereicht werden 

a) erfüllt 

BAG prüft Aufnahmebedingungen 

EAK (Ausschuss für Komplementär- und Schulmedizin) Antrag an das BAG 
(allenfalls Antrag, dem anderen Ausschuss zuzuweisen) 

BAG Vorprüfung und Zuweisung an Ausschüsse 
(Empfangsbestätigung mit Rechnung für Gebühr) 

Gestützt auf die briefliche Mitteilung des BAG kann 

eine Abweisungsverfügung 
verlangt werden 

b) nicht erfüllt: Mitteilung 

Beschwerde an das  
Bundesverwaltungsgericht  

(innert 30 Tagen) 

Verfahren für die Aufnahme von Arzneimitteln in die SL 

Sofern neue Tatsachen oder Beweis-
mittel vorliegen:  

Wiedererwägungsgesuch 

Einigung Gesuchsstellerin/BAG 
Die fehlende(n) Aufnahmebedin-

gung(en) werden innert kurzer Frist 
erfüllt 

SL-Aufnahmeverfügung 
Veröffentlichung in der SL (Internet, Bulletin BAG, gedruckte SL) 


